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Amtsblatt 
 

für die Gemeinde Waldfeucht 
 

48. Jahrgang ausgegeben am 18. Juli 2019 Nr. 5/2019 
 

Bürgerhaushalt 
 

In seiner Sitzung am 24. Mai 2011 hat der Rat der 
Gemeinde Waldfeucht einen Beschluss zur ver-
stärkten Beteiligung der Bürger am Haus-
haltsverfahren gefasst: 
 

Auf der Basis des zuletzt beschlossenen Haushal-
tes wird den Einwohnern und Abgabepflichtigen 
die Möglichkeit gegeben,  außerhalb des formel-
len Beteiligungsverfahrens nach § 80 Abs. 3 GO 
NRW bis Ende September eines jeden Jahres 
Anregungen, Einwendungen, Verbesserungs- 
und Einsparungsvorschläge für das folgende 
Haushaltsjahr schriftlich bzw. per E-Mail bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen. Soweit 
die Eingaben zu Mehraufwendungen bzw. Mehr-
auszahlungen führen, sollen sie einen Finanzie-
rungsvorschlag enthalten. 
 

Die Eingaben werden spätestens in der letzten 
Sitzungsperiode des laufenden Jahres in kompri-
mierter Form dem Haupt- und Finanzausschuss 
und anschließend dem Rat zur Beratung und Be-
schlussfassung vorgelegt und fließen so in das 
nachfolgende offizielle Haushaltsaufstellungsver-
fahren ein. 
 

Der aktuelle Haushaltsplan 2019 kann auf der 
gemeindlichen Homepage (www.waldfeucht.de) 
eingesehen werden. Unter der Rubrik Bürger-
haushalt wird die Möglichkeit zu Anregungen, 
Einwendungen, Verbesserungs- und Einspa-
rungsvorschlägen – wie vorstehend beschrieben – 
per E-Mail geboten. 
 

Diese können aber auch schriftlich bei der Ge-
meinde Waldfeucht, Fachbereich Finanzen, Lam-
bertusstraße 13, 52525 Waldfeucht, eingereicht 
bzw. hier (Zimmer 13a) zur Niederschrift erklärt 
werden. 
 

Waldfeucht, den 24. Juni 2019 
Der Bürgermeister 
Schrammen 

Straßenreinigung 
 

Aus gegebenem Anlass weist die Gemeinde auf 
folgende Verpflichtung im Bereich der Straßenrei-
nigung hin: 
 

Reinigungspflicht der Eigentümer 
Gemäß der Satzung über die Straßenreinigung 
der Gemeinde Waldfeucht vom 06.11.1998 über-
trägt die Gemeinde die Reinigung aller Gehwege 
und Fahrbahnen der Straßen innerhalb geschlos-
sener Ortslagen den Eigentümern der an die 
Straße angrenzenden und durch sie erschlosse-
nen Grundstücke. 
 

Art und Umfang der Reinigungspflicht 
Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der 
Fahrbahnen und der Gehwege. Zur Fahrbahn 
gehören  auch Radwege, Sicherheitsstreifen, 
Parkstreifen und Haltestellenbuchten. Sind die 
Grundstückseigentümer beider Straßenseiten 
reinigungspflichtig, so erstreckt sich die Reinigung 
nur bis zur Straßenmitte. Auf Antrag des Reini-
gungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche 
Erklärung gegenüber der Gemeinde die Reini-
gungspflicht übernehmen. 
 

Die Fahrbahnen und Gehwege sind jeden Freitag 
oder Samstag in der Zeit vom 01.04. – 30.09. bis 
spätestens 20:00 Uhr und in der Zeit vom 01.10. – 
31.03. bis spätestens 17:00 Uhr zu säubern. Eine 
akzeptable Gehwegreinigung umfasst grundsätz-
lich die Kehrung und Beseitigung aller Verunreini-
gungen, die auf die Straße fallen – unabhängig 
davon, ob Passanten sie absichtlich weggeworfen 
haben (Zigarettenschachteln, Getränkedosen 
usw.), ob sie von Tieren (z. B. Hundekot) verur-
sacht wurden oder einfach durch die Natur be-
dingt sind. 
 

Ordnungswidrigkeit 
Wer vorsätzlich oder fährlässig seiner Reini-
gungspflicht nach der Satzung über die Straßen-
reinigung der Gemeinde Waldfeucht (einsehbar 
unter www.waldfeucht.de) nicht nachkommt, han-
delt ordnungswidrig.  

http://www.waldfeucht.de/
http://www.waldfeucht.de/
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Präambel 
Aufgrund des § 4 des Gesetzes über das Bestattungswesen für das Land Nordrhein-Westfalen (BestG 
NRW) vom 17. Juni 2003 (GV.NRW. S. 313), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Juli 2014 (GV.NRW. S. 
405) und § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO.NRW.) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. 
April 2019  (GV.NRW. S. 90), hat der Rat der Gemeinde Waldfeucht am 9. Juli 2019 folgende Satzung be-
schlossen:  
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 

Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Gemeinde gelegenen und von ihr verwalteten Fried-
höfe: 

  Friedhof Waldfeucht 

  Friedhof Haaren 

  Friedhof Braunsrath 

  Friedhof Bocket 

  Friedhof Obspringen 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 

(1) Die Friedhöfe der Gemeinde Waldfeucht bilden eine einheitliche, nichtrechtsfähige Anstalt der Ge-
meinde Waldfeucht. 
Die Friedhöfe dienen der Bestattung der Toten (Leichen, Tot- und Fehlgeburten) und Beisetzung von 
Aschen, 

 a) die bzw. deren Eltern bei ihrem Ableben in der Gemeinde ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt hatten, 

 b) die in einem Altenheim- oder Pflegeheim oder einer ähnlichen   auswärtigen Einrichtung (Betreu-
tes Wohnen, Altenwohngruppe u.ä,) sterben, unmittelbar vorher aber in der Gemeinde Waldfeucht 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hatten, 

 c) die ein Anrecht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, 
 d) deren einziges Kind bzw. Kinder ausnahmslos in der Gemeinde Waldfeucht seinen/ihren Wohn-

sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat/haben. 
 Darüber hinaus dienen die Friedhöfe auch der Bestattung der aus Schwangerschaftsabbrüchen stam-

menden Leibesfrüchte, falls die Eltern Einwohner der Gemeinde Waldfeucht sind. 
(2) Die Bestattung oder Beisetzung anderer Personen als derjenigen im Sinne des Absatzes 1 bedarf der 

Erlaubnis der Gemeindeverwaltung. Die Zustimmung kann im Rahmen der Belegungskapazitäten er-
teilt werden. 

 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

 

(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können durch Beschluss des Gemeinderates für weitere Bestattungen 
und Beisetzungen gesperrt (Schließung) oder einer anderen Verwendung zugeführt werden (Entwid-
mung). 

(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen und Beisetzungen ausgeschlossen. 
Soweit durch die Schließung das Recht auf weitere Bestattungen und Beisetzungen in Wahlgrabstät-
ten/Urnenwahlgrabstätten erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei 
Eintritt eines weiteren Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstätte zur 
Verfügung gestellt. Außerdem kann er die Umbettung bereits bestatteter Leichen verlangen, soweit die 
Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist. Satz 3 gilt nicht, wenn der Umbettung ein erhebliches öffentliches 
Interesse entgegensteht. Ein erhebliches öffentliches Interesse besteht insbesondere, wenn die Um-
bettung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung verursachen würde.  

(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhestätte der Toten verloren. Die in 
Reihengräbern/Urnenreihengräbern Bestatteten werden, falls die Ruhefrist noch nicht abgelaufen ist, 
auf Kosten des Friedhofsträgers in andere Grabstätten umgebettet. 

(4) Schließung und Entwidmung werden öffentlich bekannt gegeben. Der Nutzungsberechtigte eines 
Wahlgrabes/Urnenwahlgrabes erhält außerdem eine gesonderte Mitteilung, wenn sein Aufenthalt be-
kannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist. Die Mitteilung soll Hinweise auf die Möglichkeit 
zur Umbettung und auf mögliche Umbettungstermine enthalten.  



4 
 
 
 
II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
(1) Die Friedhöfe sind in den Monaten April bis September von 7.00 - 21.30 Uhr und in den Monaten Ok-

tober bis März von 8.00 - 19.00 Uhr für den Besuch geöffnet. 
(2) Die Gemeindeverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder einzelner 

Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes, der Toten und der Achtung der Persönlich-

keitsrechte von Angehörigen und Besuchern entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Fried-
hofspersonals sind zu befolgen.  

(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet, 
 a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen/Rollerblades/Skateboards aller Art, ausgenommen 

Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der auf dem Friedhof 
tätigen Gewerbetreibenden, zu befahren, 

 b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben,  
 c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung oder Beisetzung störende Arbeiten 

auszuführen, 
 d) ohne Zustimmung der Gemeindeverwaltung gewerbsmäßig Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnah-

men anzufertigen, 
 e) Schriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwen-

dig und üblich sind, 
 f) den Friedhof und oder einzelne Friedhofsteile, seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen 

oder zu beschädigen sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigt zu betreten, 
 g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 
 h) Sport zu treiben, zu lärmen oder zu lagern, 
 i) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blinden- und Schwerbehindertenbegleithunde sowie sonstige 

Hunde, sofern sie an einer Leine mit einer Länge von nicht mehr als zwei Metern geführt werden. 
(3) Minderjährige, die das siebente Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen die Friedhöfe nur in 

Begleitung Volljähriger betreten. 
(4) Die Gemeindeverwaltung kann Ausnahmen zulassen. 
(5) Nicht mit einer Bestattung oder Beisetzung zusammenhängende Veranstaltungen bedürfen der Zu-

stimmung des Friedhofsträgers; sie sind spätestens eine Woche vor dem Termin in Schriftform anzu-
melden. 

 
§ 6 

Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 
 
(1) Gewerbliche Tätigkeiten auf den Friedhöfen sind nach Maßgabe der folgenden Regelungen zulässig.  
(2) Die Gewerbetreibenden und ihre Hilfspersonen haben sich von dem geltenden Ortsrecht Kenntnis zu 

verschaffen und sich gegenüber dem Personal der Gemeinde Waldfeucht auf dessen Verlangen durch 
einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis zu identifizieren. Die Gewerbetreibenden haften für alle 
Schäden, die sie oder ihre Bediensteten in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen 
schuldhaft verursachen. Die Gemeindeverwaltung ist dazu berechtigt, ihre Schadensersatzansprüche 
per Verwaltungsakt durchzusetzen.  

(3) Gewerbliche Tätigkeiten auf den Friedhöfen dürfen nur innerhalb der Öffnungszeiten verrichtet wer-
den. Die Arbeiten sind werktags spätestens um 19:00 Uhr, an Samstagen und Werktagen vor Feierta-
gen spätestens um 13:00 Uhr zu beenden. Die Gemeindeverwaltung kann Ausnahmen zulassen.  

(4) Die für die gewerblichen Tätigkeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhö-
fen nur an den hierfür vorgesehenen Stellen gelagert werden. Bei Beendigung der Arbeiten sind die 
Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Gewerblich ge-
nutzte Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden.  

(5) Die Gewerbetreibenden haben dem Friedhofsträger ihre Tätigkeit auf dem Friedhof spätestens zwei 
Wochen vor Beginn der erstmaligen Ausführung von Arbeiten anzuzeigen mit einem Nachweis über 
das Bestehen eines die Tätigkeit abdeckenden nachgewiesenen Betriebshaftpflichtversicherungs-
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schutz im Sinne des § 102 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) mit Deckungssummen in Höhe 
von mindestens einer Million Euro je Schadensfall sowohl für Personen- als auch für Sachschäden 
verfügen.  
Der Friedhofsträger kann Ausnahmen zulassen, wenn sichergestellt ist, dass eine sonstige fachkundi-
ge Person mit im Wesentlichen wirkungsgleichem und gegenüber dem Friedhofsträger nachgewiese-
nem Haftpflichtversicherungsschutz (zum Beispiel ein Ingenieur) die Maßnahme begleitet und sie ge-
genüber dem Friedhofsträger verantwortet.  

(6) Die Gemeindeverwaltung kann ein Tätigkeitsverbot verhängen, wenn Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass ein Gewerbetreibender in fachlicher, betrieblicher oder persönlicher Hinsicht unzuverläs-
sig ist. In Ansehung der Einbringung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen wie Grabein-
fassungen setzt die Anerkennung der fachlichen Zuverlässigkeit insbesondere voraus, dass die Ge-
werbetreibenden aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegeben-
heiten des Friedhofs  

 1. die angemessene Gründungsart zu wählen und die erforderlichen Fundamentabmessungen zu 
berechnen, 

 2. für die Befestigung der Grabmale das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren 
und zu montieren und  

 3. die Standsicherheit von Grabmalen zu beurteilen. 
(7) Gewerbetreibende, die unvollständige Anträge vorlegen oder nicht korrekt dimensionierte Abmessun-

gen von sicherheitsrelevanten Bauteilen in den Anträgen benennen oder sich bei der Ausführung der 
Fundamentierung, der Bemaßung und der Befestigung der Grabmale nicht an die in den Anträgen 
genannten Daten halten, können allein aus diesem Grund als fachlich unzuverlässig eingestuft wer-
den. Die Entscheidung ergeht durch schriftlichen Verwaltungsakt. Bei besonderer Eilbedürftigkeit kann 
die Gemeindeverwaltung ein vorläufiges Tätigkeitsverbot auch auf anderem Weg verhängen. 

 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 7 
Anzeigepflicht und Bestattungszeit 

 
(1) Jede Bestattung oder Beisetzung ist unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalles bei der Ge-

meindeverwaltung anzumelden. Sie setzt Ort und Zeit der Bestattung oder Beisetzung fest. Der An-
meldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. 

(2) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist auch 
das Nutzungsrecht nachzuweisen. 

(3) Soll die Gewährung der letzten Ruhe durch Beisetzung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die 
Einäscherung vorzulegen. 

(4) Bestattungen finden montags bis donnerstags zwischen 9.00 und 14.30 Uhr und freitags zwischen 
9.00 und 11.00 Uhr statt. Soweit freitags nach 11.00 Uhr bis 14.30 Uhr und samstags morgens zwi-
schen 8.00 und 9.30 Uhr eine Bestattung gewünscht wird, sind hierfür die in der Friedhofsgebühren-
satzung festgesetzten zusätzlichen Gebühren zu entrichten. Die Gemeindeverwaltung kann Ausnah-
men von den Bestattungszeiten zulassen. 

(5) Erdbestattungen und Einäscherungen müssen innerhalb von 10 Tagen nach Eintritt des Todes erfol-
gen. Aschen müssen spätestens 6 Wochen nach der Einäscherung bestattet werden. 

 
§ 8 

Grabbereitung 
 
(1) Die Gräber werden durch Bedienstete des Bauhofes der Gemeinde Waldfeucht oder deren Beauftrag-

ten ausgehoben und verfüllt. 
(2) Die Tiefe der Grabstätten beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges 

mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. 
(3) Die Grabstätten müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 
(4) Der Nutzungsberechtigte hat vorhandene Grabeinfassungen und sonstiges Grabzubehör vor der 

Grabbereitung zu entfernen. Falls im Rahmen der Grabbereitung die Entfernung von Material erforder-
lich ist, ist die Gemeindeverwaltung verpflichtet, das Material auf Kosten des Nutzungsberechtigten bis 
zu einem Monat aufzubewahren. Wird Material beschädigt oder entwendet, besteht kein Anspruch auf 
Erstattung. 
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§ 9 
Ruhezeit 

 
(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 
 a) für Personen bis zu 5 Jahren 25 Jahre 
 b) für Personen über 5 Jahre 30 Jahre 
(2) Die Ruhezeit von Aschen beträgt 25 Jahre. Bei einer Beisetzung in einem belegten  Wahl-

grab/Wiesenwahlgrab kann sich die Ruhezeit verlängern, wenn die Ruhefrist des bereits Bestatteten 
länger ist. 

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit und Erlöschen des Nutzungsrechts ist die Gemeinde berechtigt, die beige-
setzten Urnen zu entfernen. Die Aschen werden an geeigneter Stelle auf dem Friedhof in würdiger 
Weise der Erde übergeben.  

 
§ 10 

Schutz der Totenruhe 
 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen werden nur vorgenommen aus einem Wahlgrab in ein anderes 

Wahlgrab oder aus einem Reihengrab in ein Wahlgrab. Sie bedürfen der Genehmigung der örtlichen 
Ordnungsbehörde und erfolgen nur auf Antrag der zur vollen Kostentragung verpflichteten verfü-
gungsberechtigten Angehörigen (bei Reihengräbern) oder der Nutzungsberechtigten (bei Wahlgrä-
bern). 

(3) Zu anderen als zu Umbettungszwecken dürfen Tote nur aufgrund behördlicher oder richterlicher An-
ordnung ausgegraben werden. Umlegungen, die innerhalb der gleichen Grabstätte aus Anlass einer 
weiteren Bestattung oder Beisetzung oder auf Betreiben der Gemeindeverwaltung innerhalb des 
Friedhofs aus Anlass der Einebnung der Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit durchgeführt werden, 
gelten nicht als Ausgrabung eines Toten im Sinne des Satzes 1. 

(4) Vor Ablauf der Ruhezeit darf die Genehmigung zur Umbettung nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes erteilt werden. Ein für das Vorliegen eines wichtigen Grundes sprechender Umstand ist das 
zu Lebzeiten erklärte und erst nach der Bestattung oder Beisetzung bekannt gewordene Einverständ-
nis des Toten. Eine Umbettung innerhalb des Gemeindegebiets soll nur bei Vorliegen eines dringen-
den öffentlichen Interesses genehmigt werden; insoweit gilt zum Schutze des postmortalen Persön-
lichkeitsrechts des Toten ein besonders strenger Prüfungsmaßstab. Die Befugnisse der Gemeinde zur 
Schließung und Entwidmung des Friedhofs sowie von Friedhofsteilen bleiben unberührt. 

(5) Nach Ablauf der Ruhezeit kann die Genehmigung zur Umbettung in eine andere Grabstätte auf dem 
gleichen Friedhof einmalig auch dann erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 3 nicht 
erfüllt sind. 

(6) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt. 

(7) Die Umbettung hat keinen Einfluss auf bereits gezahlte und noch zu zahlende Gebühren. 
 
 
IV. Grabstätten und Aschenbeisetzungen 
 

§ 11 
Grabstätten 

 
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde Waldfeucht Rechte an ihnen bestehen nur, soweit sie 

sich aus dieser Satzung ergeben. Die Grabfläche ergibt sich aus dem Belegungsplan. 
(2) Die Grabstätten werden wie folgt unterschieden: 
 1. Reihengrabstätten 
 2. Wahlgrabstätten 
 3. Wiesengrabstätten 
 4. Urnengräber 
 5. Aschestreufelder 
 6. Ehrengrabstätten 
 7. Priestergräber 
(3) Die Gemeindeverwaltung führt ein Verzeichnis über die in Abs. 2 abgegebenen Gräber sowie Pläne 

über deren Belegung. 
(4) Aus zwingenden Gründen kann die Gemeindeverwaltung Grabstätten verlegen. Die Leichen bzw. 

Aschenreste sind in diesen Fällen in ein anderes Grab gleicher Art umzubetten. Die Grabmale und 
sonstigen baulichen Anlagen sind umzusetzen. 
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§ 12 
Reihengrabstätten 

 
(1) Reihengräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt werden und im Todes-

fall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt werden. 
Die Reihengrabstätten werden unterschieden in 

 a) Reihengräber für Erdbestattung 
 b) Reihengräber für anonyme Erdbestattung 
(2) Es werden angelegt: 
 a) Reihengräber für Personen bis zu 5 Jahren, für Tot- und Fehlgeburten sowie für die aus einem 

Schwangerschaftsabbruch stammende Leibesfrucht mit einer Grabgröße von 1,20 m Länge, 0,60 
m Breite und 1,40 m Tiefe, 

 b) Reihengräber für Personen über 5 Jahre mit einer Grabgröße von 2,10 m Länge, 0,90 m Breite 
und 1,80 m Tiefe. 

(3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch zulässig, die Leichen 
eines Kindes unter einem Jahr, Tot- und Fehlgeburten sowie die aus einem Schwangerschaftsabbruch 
stammende Leibesfrucht und eines Familienangehörigen oder die Leichen von zwei Kindern unter 
einem Jahr in einer Grabstelle zu bestatten. Das Ausmauern von Reihengrabstätten ist nicht gestattet. 

(4) Über die Wiederbelegung von Reihengräbern nach Ablauf der Ruhefrist entscheidet die Gemeinde-
verwaltung. Die beabsichtigte Wiederbelegung ist sechs Monate vor der Abräumung öffentlich be-
kanntzumachen. 

(5) Nach Bekanntgabe des Abräumungstermins können die Verfügungsberechtigten die Grabmäler auf 
ihre Kosten entfernen lassen. Nach Ablauf der Frist werden die Grabmäler beseitigt. Sie gehen in das 
Eigentum der Gemeinde über. 

(6) Werden Reihengräber nicht den Vorschriften entsprechend gestaltet oder in ihrer Unterhaltung länger 
als ein Jahr vernachlässigt, so kann die Gemeindeverwaltung sie einebnen und einsäen lassen. Ein 
Entschädigungsanspruch gegen die Gemeinde besteht nicht. Die Gebühren für die Einebnung sowie 
für den Pflegeaufwand bis zum Ablauf der Ruhefrist werden von dem Bestattungspflichtigen gemäß 
der Friedhofsgebührensatzung erhoben. 

 
§ 13 

Wahlgrabstätten 
 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag das Nutzungsrecht für die 

Dauer von 30 Jahren verliehen wird. Über die Verleihung wird eine Urkunde von der Gemeindeverwal-
tung ausgestellt. Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der fälligen Gebühren und Aushändigung 
der Urkunde. 

(2) Wahlgräber können auf Antrag als Einzelgrab oder als Doppelgrab verliehen werden. Es wird in jedem 
Wahlgräberfeld der Reihe nach beigesetzt. Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen. 

(3) Eine Bestattung, die zur Wahrung der Ruhefrist eine Verlängerung des Nutzungsrechts an dem er-
worbenen Grab bedingt, wird nur gegen Zahlung der in der Friedhofsgebührensatzung festgesetzten 
Gebühr zugelassen. Es gilt die zum Zeitpunkt des Nacherwerbs gültige Gebührensatzung. 

(4) Das Nutzungsrecht kann nur im Falle des Todes einer in Abs. 7 genannten Personen verliehen wer-
den. 

(5) Es werden angelegt: 
 a) Einzelgräber 

mit einer Grabgröße von 2,10 m Länge, 0,90 m Breite und 1,80 m Tiefe, 
 b) Doppelgräber 

mit einer Grabgröße von 2,10 m Länge, 2,10 m Breite und 1,80 m Tiefe. 
 Der Sarg muss von einer Erdschicht von 0,90 m, gemessen von der Sargdeckeloberkante bis zur Bo-

denoberfläche (ohne Grabhügel) bedeckt sein. 
(6) In einem Wahlgrab können der Nutzungsberechtigte und seine Angehörigen bestattet werden. Die 

Bestattung anderer Personen bedarf der Erlaubnis der Gemeindeverwaltung. 
(7) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens aus 

dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das 
Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag übertragen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige 
Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über: 

 a) Ehegatte, 
 b) Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft, 
 c) Kinder, 
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 d) Stiefkinder, 
 e) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
 f) Eltern, 
 g) Geschwister, 
 h) Stiefgeschwister, 
 i) nicht unter a) bis h) fallende Erben und 
 j) Partner einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft. 
 Innerhalb der einzelnen Gruppen c) bis d) und f) bis i) wird die älteste Person nutzungsberechtigt. 
(8) Das Nutzungsrecht geht nach dem Tode des Nutzungsberechtigten auf dessen Angehörige über. Die 

Gemeindeverwaltung kann den Nachweis des Rechtsübergangs durch Vorlage eines Erbscheins oder 
anderer geeigneter Urkunden verlangen. Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht 
nur auf eine Person aus dem Kreis der in Abs. 7  genannten Personen übertragen; er bedarf hierzu 
der vorherigen Zustimmung der Gemeindeverwaltung. 

(9) Das Nutzungsrecht kann wahlweise für weitere 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre oder 30 Jahre erneuert 
werden. Nach Erlöschen des Nutzungsrechts und nach Ablauf der Ruhefrist verfügt die Gemeinde 
über die Grabstätte. 

(10) Ein Rechtsanspruch auf Erneuerung des Nutzungsrechts an einem Wahlgrab besteht nicht. 
(11) Das Nutzungsrecht kann ohne Erstattung gezahlter Gebühren entzogen werden, wenn das Wahlgrab 

nicht den Vorschriften entsprechend gestaltet oder in seiner Unterhaltung länger als ein Jahr vernach-
lässigt worden ist. Nach Entzug des Nutzungsrechts wird das Wahlgrab ohne Erstattungsanspruch 
eingeebnet. Die Gebühren für die Einebnung sowie für den Pflegeaufwand bis zum Ablauf der Ruhe-
frist werden vom Nutzungsberechtigten gemäß der Friedhofsgebührensatzung erhoben. 

(12) Der Nutzungsberechtigte ist unter Fristsetzung auf die beabsichtigte Entziehung zweimal schriftlich 
hinzuweisen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht zu ermitteln, so erfolgt eine einma-
lige Aufforderung durch öffentliche Bekanntmachung. 

(13) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten grundsätz-
lich erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die ge-
samte Grabstätte möglich. Abweichend von Satz 1 ist die Rückgabe einer Grabstätte mit Zustimmung 
des Friedhofsträgers auch vor Ablauf der letzten Ruhezeit möglich, wenn die ordnungsgemäße In-
standhaltung und spätere Einebnung in der Verantwortung der Gemeindeverwaltung durch Zahlung 
einer Grabpflegegebühr sichergestellt ist. Im Übrigen hat die Rückgabe keinen Einfluss auf bereits 
gezahlte und noch zu zahlende Gebühren. 

(14) Das Ausmauern von Wahlgrabstätten ist nicht zulässig. 
(15) In Wahlgrabstätten können anstelle eines Sarges bis zu zwei Urnen je Grabstelle beigesetzt werden. 

Bei voll belegten Wahlgrabstätten kann auf Antrag eine Urne je Grabstelle zusätzlich zu der bereits 
erfolgten Erdbestattung beigesetzt werden, wenn die räumlichen Verhältnisse der Grabstätte dies 
zulassen.  Außerdem ist es zulässig, die Leichen eines Kindes unter einem Jahr, Tot- und Fehlgebur-
ten sowie die aus einem Schwangerschaftsabbruch stammende Leibesfrucht und eines Familienan-
gehörigen oder die Leichen von zwei Kindern unter einem Jahr in einer Grabstelle zu bestatten. 

(16) Für die Friedhöfe Braunsrath und Haaren bleiben die Bestimmungen der jeweiligen Denkmalbereichs-
satzungen vom 06.08.2001 - in der jeweils geltenden Fassung - unberührt. 

 
§  14 

Durchführung von Bestattungen 
 
(1) Vor der Bestattung ist der Tote in einen festen und geschlossenen Sarg aus Holz oder holzähnlichem 

und leicht verrottbarem Material zu betten, dessen Boden mit einer 5 bis 10 cm hohen Schicht aus 
Sägemehl, Holzkohlepulver, Torfmull oder anderen aufsaugenden Stoffen auszukleiden ist. Die Särge 
dürfen höchstens 2,00 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein; die Gemeindeverwal-
tung kann Ausnahmen zulassen. Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes 
Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. 

(2) Bestattungsbehältnisse, deren Ausstattung und Beigaben sowie Totenbekleidung müssen biologisch 
abbaubar und im Übrigen so beschaffen sein, dass die chemische, physikalische oder biologische 
Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird und ihre Verrottung 
und die Verwesung der Leichen innerhalb der Ruhezeit ermöglicht wird. Maßnahmen, bei denen den 
Toten Stoffe zugeführt werden, die die Verwesung verhindern oder verzögern, bedürfen der Zustim-
mung der Gemeindeverwaltung. 
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§ 15 
Urnengrabstätten und Durchführung von Beisetzungen 

 
(1) Eingeäscherte Tote dürfen beigesetzt werden in 
 a) Urnenreihengrabstätten als Wiesengräber 
 b) anonymen Urnenreihengrabstätten als Wiesengräber 
 c) Urnenwahlgrabstätten als Wiesengräber 
 d) Urnenwahlgrabstätten in Kolumbarien 
 e) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen und Wiesenwahlgrabstätten für Erdbestattungen 
 f) Aschestreufeld 
(2) Urnenreihen-, anonyme Urnenreihen- und Urnenwahlgräber als Wiesengräber sind Grabstätten, die 

der Reihe nach belegt werden und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zuge-
teilt (Reihengrab) bzw. das Nutzungsrecht verliehen (Wahlgrab) werden. 

(3) Es werden angelegt: 
 

Einzelgräber (Reihen- und Wahlgräber) mit einer Grabgröße von 0,70 m x 0,70 m 
Doppelgräber (nur Wahlgräber) mit einer Grabgröße von 0,70 m x 1,70 m 
 

Die Beisetzung erfolgt jeweils der Reihe nach. Die Gemeindeverwaltung kann Ausnahmen zulassen. 
§13 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(4) Für Urnenreihengrabstätten und Urnenwahlgrabstätten als Wiesengräber sind Felder auf den Friedhö-
fen in Waldfeucht und Bocket ausgewiesen. Die Grabfelder werden mit Rasen eingesät. Es werden 
einheitliche Gedenktafeln in einer Größe von 0,40 cm x 0,50 cm ebenerdig mit der Grasnarbe aufge-
stellt, die bei der Gemeinde Waldfeucht zu erwerben sind. 

(5) Die Gedenktafeln müssen einheitlich gestaltet werden. Einheitlich heißt: 
 a) Gleiche Schriftart und -größe 
 b) Wird ein Symbol gewünscht, ist die Gravur eines Kreuzes oder der betenden Hände zulässig. 

Jedes andere Symbol ist vorab mit der Gemeindeverwaltung abzusprechen. 
(6) Anonyme Urnenbeisetzungen (Reihengräber) erfolgen nur, sofern der Tote dies schriftlich bestimmt 

hat. Der Gemeindeverwaltung ist vor der Beisetzung der Asche die schriftliche Erklärung des Toten im 
Original vorzulegen. 

(7) Anonyme Urnenbeisetzungen sind nur auf dem Friedhof in Haaren möglich. Am anonymen Grabfeld 
wird nicht gekennzeichnet, wer beigesetzt worden ist. Grabmale und sonstige bauliche Anlagen wie 
Grabeinfassungen sind nicht zulässig. 

(8) Urnenbestattungen in Kolumbarien sind nur auf den Friedhöfen möglich, die mit einem Kolumbarium 
ausgestattet sind. Je Grabkammer ist die Bestattung von 2 Urnen zulässig (immer Doppelwahl). §13 
Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(9) Das Nutzungsrecht an einer Urnenwahlgrabstätte wird auf Antrag für die Dauer von 25 Jahren verlie-
hen. Über die Verleihung wird eine Urkunde von der Gemeindeverwaltung ausgestellt. Das Nutzungs-
recht entsteht mit Zahlung der fälligen Gebühren und Aushändigung der Urkunde. 

(10) Die von der Gemeindeverwaltung zur Verfügung gestellten Abdeckplatten der einzelnen Grabkam-
mern müssen einheitlich gestaltet werden. Einheitlich heißt: 

 a) Gleiche Schriftart und -größe, 
 b) wird ein Symbol gewünscht, sind nur die Gravur eines Kreuzes oder der betenden Hände zuläs-

sig. 
(11) Ein Toter wird auf einem durch die Gemeindeverwaltung festgelegten Bereich des Friedhofes (A-

schestreufeld) durch Verstreuung der Asche beigesetzt, wenn er dies schriftlich bestimmt hat. Abs. 6 
S. 2 gilt entsprechend. Die Beisetzung erfolgt der Reihe nach. Das Aschestreufeld wird mit Rasen 
eingesät.

 
Am Aschenstreufeld wird nicht gekennzeichnet, wer beigesetzt worden ist. Grabmale und 

sonstige bauliche Anlagen wie Grabeinfassungen sind nicht zulässig. 
 

§ 16 
Wiesengräber 

 
(1) Wiesengräber sind Reihen- oder Wahlgrabstätten für Erdbestattung und für Urnenbestattung ohne 

gärtnerische Gestaltung. Die Graboberfläche besteht ausschließlich aus Rasen. Jegliche Anbringung 
von Grabschmuck wie Pflanzen, Blumenvasen, Grablichtern und ähnlichem sowie das Aufstellen von 
Grabmalen sind insoweit nicht zulässig.  Es werden einheitliche Gedenktafeln in einer Größe von 0,4 
m x 0,5 m ebenerdig mit der Grasnarbe eingesetzt, die bei der Gemeinde Waldfeucht zu erwerben 
sind. Die Beschriftung der Tafeln muss vom Bestattungspflichtigen/Nutzungsberechtigten selbst veran-
lasst werden. Aufsetzbare Buchstaben aus Metall oder anderen Werkstoffen dürfen bei der Beschrif-
tung der Gedenktafel nicht verwendet werden. § 15 Abs. 5 gilt entsprechend. 
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(2) Die Pflege dieser Grabstätten beschränkt sich auf das Mähen der Graboberfläche und wird von der 

Gemeinde Waldfeucht übernommen. Die dadurch entstehenden Kosten werden für die gesamte Nut-
zungszeit als Gebühr erhoben. 

(3) Die §§ 12, Abs. 1 bis 4, § 13, Abs. 1 bis 10 und 13 bis 16, § 15 Abs. 7 S. 2 gelten für Wiesengräber 
entsprechend. 

 
§ 17 

Ehrengrabstätten 
 
Für Soldatengräber ist auf dem Friedhof in Waldfeucht eine Kriegsgräberanlage und auf den Friedhöfen in 
Braunsrath und Haaren sind besondere Flächen angelegt. Auf sie finden die Bestimmungen des Gesetzes 
über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) in der zurzeit gel-
tenden Fassung Anwendung.  
 
Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln oder in geschlossenen 
Feldern) obliegt der Gemeinde Waldfeucht. 
 
 
V. Gestaltung der Grabstätten 
 

§ 18 
Gärtnerische Gestaltung der Grabstätten 

 
(1) Alle Grabstätten sind spätestens 2 Monate nach der Belegung gärtnerisch zu gestalten. Für die Ge-

staltung ist bei Reihengräbern der Bestattungspflichtige und bei Wahlgräbern der Nutzungsberechtigte 
verantwortlich. 

(2) Grabbeete dürfen nach ihrer endgültigen Gestaltung nicht höher als 0,20m sein. 
(3) Lebende Einfassungen dürfen die Höhe von 0,20 m und die Breite von 0,15 m nicht übersteigen. 
(4) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete und die benachbarten Grabstätten nicht störende 

Gewächse zu verwenden. 
(5) Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten unverzüglich zu entfernen. 
(6) Die Gemeindeverwaltung kann den Schnitt oder die völlige Beseitigung stark wuchernder Sträucher 

anordnen. 
(7) Das Bestreuen der Grabstätten mit Steinsplitt oder Asche sowie das Aufstellen unwürdiger Blumenge-

fäße (Konservendosen u.a.) sind nicht gestattet. Das Bestreuen der Grabstätten mit Kies (aus Natur-
steinen) und Rindenmulch ist gestattet. Die Kiesfläche muss so gestaltet sein, dass sie der Würde 
eines Friedhofes entspricht. Ausgenommen ist der Friedhof in Haaren. Hier ist auch das Bestreuen 
der Grabstätten nur mit Rindenmulch gestattet. 

(8) Für die Gestaltung der Grabstätten auf den Friedhöfen Braunsrath und Haaren sind die Bestimmun-
gengen der jeweiligen Denkmalbereichssatzungen vom 06.08.2001 - in der jeweils geltenden Fassung 
– zu beachten. 

(9) Ausgenommen von dieser Vorschrift sind Reihengrabstätten und Wahlgrabstätten als Wiesengräber, 
Wiesenreihengrabstätten und Wiesenwahlgrabstätten für Urnen sowie anonyme Reihengrab- bzw. 
Urnenreihengrabstätten und das Aschestreufeld. Diese Grabfelder werden mit Rasen eingesät. Die 
Pflege obliegt der Gemeinde Waldfeucht. Jede Form der gärtnerischen Gestaltung der Wiesengräber 
sowie der anonymen Gräber und des Aschestreufeldes ist untersagt. 

(10) Bei den Wiesengräbern ist, sofern die Pflegearbeiten nicht beeinträchtigt werden, gestattet: 
   Aufstellen einer Grablampe bzw. eines Grablichtes (Grabkerze) mit den Höchstmaßen H = 35 

cm, T = 25 cm, B= 25 cm auf der Pflasterfläche (Friedhöfe Waldfeucht, Bocket, Obspringen) 
bzw. auf der Kiesfläche (Friedhöfe Haaren und Braunsrath), 

   Aufstellen eines Blumenkübels oder einer Vase oder eines Gesteckes mit den Höchstmaßen H 
= 35 cm, T = 25 cm, B = 25 cm incl. Pflanzen. 

 Das Befestigen von Grablampen, Figuren o.a. auf   den Gedenkplatten der Wiesengräber (Friedhöfe 
Waldfeucht, Bocket, Obspringen) ist nicht gestattet. Außerdem ist das Anbringen von Grabschmuck, 
Kerzen u.a. an den Kreuzen auf den Friedhöfen in Braunsrath und Haaren untersagt. 

(11) Bei Zuwiderhandlung ist die Gemeinde zur unverzüglichen Entfernung ohne Erstattungsanspruch be-
rechtigt. 
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VI. Grabmale und sonstige bauliche Anlagen 
 

§ 19 
Grabmale und Grabeinfassungen 

 
(1) Auf den Grabstätten können im Rahmen des Gestaltungsrechts Grabmale und Grabeinfassungen er-

richtet oder verändert werden; dies gilt nicht für anonyme Grabstätten, Wiesengrabstätten und für das 
Aschestreufeld. Grabmale und Grabeinfassungen sind der Würde des Ortes entsprechend zu gestal-
ten. 
Für die Grabstätten der Friedhöfe Braunsrath und Haaren gelten die Bestimmungen der jeweiligen 
Denkmalbereichssatzungen vom 06.08.2001 in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Grabmale auf Reihengräbern und Wahlgräbern sollen die Höhe von 1,30 m nicht übersteigen. Grab-
denkmale für Kindergräber sollen in der Regel nicht höher als 0,80 m sein. Die Gemeindeverwaltung 
kann Ausnahmen zulassen. Grabeinfassungen aus festem Material sollen eine Höhe von 0,10 m über 
Oberkante der Wegeeinfassung und einer Querschnittstärke (Breite) von 0,06 - 0,08 m bei Einzelgrab-
stätten und 0,08 - 0,10 m bei Grabstätten mit mehreren Grabstellen haben. Die Gemeindeverwaltung 
kann Ausnahmen zulassen. 

(3) Grabmale und Grabeinfassungen sind werkgerecht durchzubilden und nach Form, Maßstab, Werkstoff 
und Farbe so zu gestalten, dass sie nicht verunstaltend wirken. Ihre Maße müssen in einem ausgewo-
genen Verhältnis zur Größe der Grabstätte stehen. Grabmale und Grabeinfassungen sind nach den 
anerkannten Regeln des Handwerks so aufzustellen, dass die öffentliche Sicherheit auf dem Friedhof 
gewährleistet ist. Für die Standsicherheit ist eine ordnungsgemäße Fundamentierung und Verdübe-
lung einzelner Bauteile erforderlich. 

(4) Unbeschadet der Vorschrift des Abs. 2 sind bei der Errichtung von Grabmalen und Grabeinfassungen 
nicht gestattet: 

 a) Natursteinsockel aus anderem Werkstoff als zu den Grabmälern selbst verwendet wird, 
 b) Kunststeinsockel unter Natursteingrabmälern, 
 c) Grabmäler und Grabeinfassungen aus gegossener Zementmasse, aus echtem oder nachgeahm-

tem Mauerwerk, 
 d) in Zement aufgetragener oder aus Glas gegossener ornamentaler oder figürlicher Schmuck, 
 e) Ölfarbenanstrich auf Steingrabmälern, 
 f) Inschriften, die der Würde des Ortes nicht entsprechen, 
 g) Glas- und Emailleplatten, 
 h) Lichtbilder, 
 i) Grababdeckungen mit Steinplatten, die mehr als 30 % der Grabfläche überdecken. 
 

§ 20 
Errichtung und Änderung baulicher Anlagen 

 
(1) Die Aufstellung von Grabmalen und Grabeinfassungen bedarf der schriftlichen Erlaubnis der Gemein-

deverwaltung. Sie ist unter Vorlage einer Zeichnung im Maßstab 1 : 10 in zweifacher Ausfertigung 
(soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Bilder der Schrift, der Ornamente und der Symbole mit 
Bezugsmaßstab) unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der An-
ordnung) zu beantragen. 
In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:10 oder das Aufstellen einer At-
trappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden. 

(2) Im Fall von Grabmalen und Grabeinfassungen aus Naturstein ist dem Friedhofsträger mit dem Antrag 
entweder eine Bestätigung darüber, dass das Material aus einem Staat stammt, in dem bei der Her-
stellung von Naturstein nicht gegen das Übereinkommen Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimms-
ten Formen der Kinderarbeit verstoßen wird (Positiv-Liste), oder die Bestätigung einer anerkannten 
Zertifizierungsstelle darüber, dass die Herstellung ohne schlimmste Formen von Kinderarbeit erfolgte, 
und die Steine durch das Aufbringen eines Siegels oder in anderer Weise unveränderlich als zertifiziert 
gekennzeichnet sind, vorzulegen. 

(3) Ein Übergang der Planungsverantwortung auf den Friedhofsträger ist mit der Erteilung der Zustim-
mung nicht verbunden. 

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn die Tätigkeit nicht binnen eines Jahres ausgeführt wird. 
(5) Die nicht zustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte Holztafeln oder 

Holzkreuze zulässig und dürfen nicht länger als zwei Jahre nach der Bestattung oder Beisetzung ver-
wendet werden. 

(6) Das Aufstellen der Kreuze auf den Friedhöfen in Braunsrath und Haaren bedarf keiner Erlaubnis. Die 
Kreuze müssen mit einer Höhe von 1,50 m errichtet werden. Auf Wiesenwahl- und Wiesenreihengrä-
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ber müssen die Kreuze mit einer Höhe von 1,30 m errichtet werden. 
(7) Grabmale, die wegen ihrer Besonderheit nach dem Denkmalschutzgesetz in die Denkmalliste einge-

tragen werden, dürfen ohne Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde nicht geändert und entfernt wer-
den. 

 
§ 21 

Unterhaltung der Grabmale und Grabeinfassungen 
 
(1) Grabmale und Grabeinfassungen sind in einem guten Zustand zu erhalten. Die Grabmale sind mindes-

tens einmal jährlich, und zwar nach Winterende auf ihre Standsicherheit hin zu überprüfen. 
(2) Grabmale, die umzustürzen drohen oder wesentliche Zeichen der Zerstörung aufweisen, sind zu be-

festigen oder zu beseitigen. Ist der Verantwortliche dazu nicht in der Lage oder weigert er sich, kann 
die Gemeindeverwaltung das Erforderliche auf Kosten des Verantwortlichen ausführen oder das 
Grabmal entfernen lassen. §15 Abs. 11 ist sinngemäß anzuwenden. 
Für die Grabstätten auf den Friedhöfen Braunsrath und Haaren sind die Bestimmungen der jeweiligen 
Denkmalbereichssatzungen vom 06.08.2001 - in der jeweils geltenden Fassung - zu beachten. 

(3) Der Verantwortliche haftet für alle schuldhaft durch mangelnde Standsicherheit der Grabmale verur-
sachten Personen- und Sachschäden. 

(4) Verantwortlich im Sinne der Abs. 1 bis 3 sind bei Reihengräbern die Bestattungspflichtigen und bei 
Wahlgräbern die Nutzungsberechtigten im Sinne des § 14. 

 
§ 22 

Anlieferung 
 
Die Grabmale oder sonstigen baulichen Anlagen wie Grabeinfassungen sind so zu liefern, dass sie am 
Friedhofseingang von der Gemeinde überprüft werden können; Einzelheiten hierzu kann die Gemeinde 
Waldfeucht durch Aushang bestimmen.  
 

§ 23 
Fundamentierung und Befestigung 

 
(1) Zum Schutze der Allgemeinheit und des Nutzungsberechtigen sind Grabmale und sonstige bauliche 

Anlagen wie Grabeinfassungen nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks gemäß der 
Technischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) des DENAK Deutsche 
Naturstein Akademie e.V. in der ab Juli 2012 gültigen (dritten) Fassung einzubringen. 

(2) Die Einbringung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen wie Grabeinfassungen darf nur 
durch zuverlässige Gewerbetreibende im Sinne des § 6 Absatz 6 Sätze 1 bis 3 erfolgen, die für diese 
Tätigkeit über einen gegenüber dem Friedhofsträger nachgewiesenen Betriebshaftpflichtversiche-
rungsschutz verfügen. § 6 Abs. 5 gilt entsprechend. 

 
§ 24 

Gewährleistung der Sicherheit 
 
(1) Die Gemeindeverwaltung sorgt für die Anwendung der Vorschriften über den Denkmalschutz auch auf 

dem Friedhof. Grabmale, die wegen ihrer Besonderheit nach dem Denkmalschutzgesetz in die Denk-
malliste eingetragen werden, dürfen ohne Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde nicht geändert und 
entfernt werden. 

(2) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen wie Grabeinfassungen sind durch den Nutzungs-
berechtigten/Verfügungsberechtigten in verkehrssicherem Zustand zu halten. 

(3) Der Nutzungsberechtigte/Verfügungsberechtigte ist für jeden Schaden verantwortlich, der durch das 
Umstürzen von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen verursacht wird. Die Haftung der Ge-
meinde Waldfeucht im Außenverhältnis bleibt unberührt. Im Innenverhältnis haftet der Nutzungsbe-
rechtigte/Verfügungsberechtigte der Gemeinde Waldfeucht gegenüber allein, soweit letzteren nicht 
grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz trifft. 

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen wie Grabeinfassungen 
oder Teilen davon gefährdet, ist der Nutzungsberechtigte/Verfügungsberechtigte verpflichtet, unver-
züglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzug kann die Gemeindeverwaltung auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten/Verfügungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen (zum Beispiel Umlegung von 
Grabmalen und Absperrungen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforde-
rung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Gemeindeverwaltung 
berechtigt, das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage oder Teile davon auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten/des Verfügungsberechtigten im Wege der Verwaltungsvollstreckung zu entfernen. 
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Die Gemeindeverwaltung ist verpflichtet, diese Gegenstände unter schriftlicher Aufforderung zur Abho-
lung drei Monate auf Kosten des Nutzungsberechtigten/Verfügungsberechtigten aufzubewahren.  
Ist der Nutzungsberechtigte/Verfügungsberechtigte nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand 
nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild 
auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 

(5) Die Gemeindeverwaltung ist dazu berechtigt, ihre Forderungen per Verwaltungsakt durchzusetzen. 
 

§ 25 
Entfernung 

 
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale und sonstige bauliche Anlagen wie 

Grabeinfassungen nur mit Zustimmung der Gemeindeverwaltung entfernt werden. 
(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit oder nach der Entziehung des Nutzungsrechts sind die Grabmale und 

sonstigen baulichen Anlagen wie Grabeinfassungen zu entfernen. Geschieht dies nicht binnen drei 
Monaten, so ist die Gemeinde berechtigt, die Grabstätte im Wege der Verwaltungsvollstreckung nach 
schriftlicher Androhung und Festsetzung auf Kosten des Nutzungsberechtigten bzw. Verfügungsbe-
rechtigten abzuräumen oder abräumen zu lassen. 

 
 
VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
 

§ 26 
Herrichtung und Unterhaltung 

 
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorgaben des § 19 Absatz 1 hergerichtet und dauernd in 

würdigem Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Blumen und Kränze 
sind spätestens zwei Wochen nach der Auflegung unverzüglich von der Grabstätte zu entfernen. 

(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem besonderen Charakter des 
Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten sind dergestalt zu be-
pflanzen, dass andere Grabstätten sowie öffentliche Anlagen und Wege nicht beeinträchtigt werden. 

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Nutzungsberechtigte (bei Wahlgräbern) sowie der 
Unterhaltungspflichtige (bei Reihengräbern) verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf 
des Nutzungsrechts bzw. mit dem Ende der Ruhefrist. 

(4) Die Grabstätten sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechts herzurich-
ten. 

(5) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten 
obliegt ausschließlich dem Friedhofsträger. 

(6) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist nicht 
gestattet. 

(7) Kunststoffe und sonstige nicht biologisch abbaubare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck und bei 
Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet 
werden. Abweichend von Satz 1 ist die Verwendung von Grabvasen, Markierungszeichen, Gießkan-
nen und anderem Kleinzubehör zulässig. Solche Gegenstände sind nach Ende des Gebrauchs vom 
Friedhof zu entfernen oder in den zur Abfalltrennung vorgesehenen Behältnissen abzulegen. 

 
§ 27 

Vernachlässigung der Grabpflege 
 
(1) Wird eine Grabstätte trotz schriftlicher Aufforderung der Gemeindeverwaltung nicht innerhalb einer 

festzusetzenden angemessenen Frist ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, ist die Verwaltung 
berechtigt, die Herrichtung oder Pflege auf Kosten des Nutzungsberechtigten bzw. Unterhaltungs-
pflichtigen im Wege der Verwaltungsvollstreckung vorzunehmen oder vornehmen zu lassen.  

(2) Bei wiederholtem Verstoß gegen die Pflicht zur Grabpflege kann die Gemeindeverwaltung das Nut-
zungsrecht entziehen. Die Entscheidung ergeht durch schriftlichen Verwaltungsakt. Die ordnungsge-
mäße Instandhaltung und spätere Einebnung in der Verantwortung der Gemeinde ist durch Erhebung 
einer Grabpflegegebühr sicherzustellen. 
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VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern 
 

§ 28 
Leichenhallen und ihre Benutzung 

 
(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Toten bis zur Bestattung oder Beisetzung und der Abhal-

tung der Trauerfeier. 
(2) Leichenhallen dürfen nur mit Erlaubnis der Gemeindeverwaltung betreten werden. Sofern keine ge-

sundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen die Toten wäh-
rend der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der 
Trauerfeier oder – falls eine solche nicht stattfindet – der Bestattung oder Beisetzung endgültig zu 
schließen. 

(3) Die Särge der Toten mit meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten sollen in einem besonderen 
Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die Besichtigung der 
Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes. 

(4) Die Benutzung der Leichenhallen kann untersagt werden, wenn der Tote an einer meldepflichtigen 
übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 

(5) Die Gemeinde haftet nicht für den Verlust von Wertgegenständen, die den Leichen beigegeben wer-
den. 

(6) Das Abbrennen von Kerzen und sonstiges offenes Feuer ist mit Ausnahme während der Trauerfeier-
lichkeiten unmittelbar vor der Beerdigung nicht gestattet. 

(7) Jede Musik- und jede Gesangsdarbietung auf den Friedhöfen bedarf der Zustimmung der Gemeinde-
verwaltung. Die Auswahl der Musiker und der Darbietung muss gewährleisten, dass ein würdiger 
Rahmen gewahrt bleibt. 

 
 
IX. Schlussvorschriften 
 

§ 29 
Alte Rechte 

 
Bei Grabstätten, über welche die Gemeinde Waldfeucht bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat-
te, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.  
 

§ 30 
Gebühren 

 
Für die Benutzung der durch die Gemeinde Waldfeucht verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sind 
die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.  
 

§ 31 
Haftung 

 
Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer 
Anlagen oder ihrer Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Im Übrigen haftet die 
Gemeinde nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über die Amtshaftung bleiben unbe-
rührt.  
 

§ 32 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer  
 1. sich als Besucher entgegen § 5 Absatz 1 nicht der Würde des Friedhofes entsprechend verhält 

oder Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt, 
 2. die Verhaltensregeln des § 5 Absatz 2 missachtet, 
 3. entgegen § 5 Absatz 5 Veranstaltungen ohne vorherige Zustimmung des Friedhofsträgers 

durchführt, 
 4. als Gewerbetreibender 
  a) entgegen § 6 Absatz 5 Satz 1 ohne Anzeige gegenüber dem Friedhofsträger tätig wird, 
  b) trotz eines durch den Friedhofsträger nach § 6 Absatz 6 Satz 1 verhängten Tätigkeitsver-

bots tätig wird, 
  c) außerhalb der in § 6 Absatz 3 Sätze 1 und 2 festgesetzten Zeiten Arbeiten durchführt, 
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  d) entgegen § 6 Absatz 4 Satz 1 Werkzeuge oder Materialien unzulässig lagert, 
  e) entgegen § 6 Absatz 4 Satz 2 die Arbeits- und Lagerplätze nach Beendigung der Arbeiten 

nicht wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt, 
  f) entgegen § 6 Absatz 4 Satz 3 gewerblich genutzte Geräte an oder in den Wasserentnah-

mestellen der Friedhöfe reinigt, 
  g) entgegen § 6 Absatz 2 Satz 1 keinen amtlichen Lichtbildausweis bei sich trägt oder nicht 

sicherstellt, dass Hilfspersonen einen amtlichen Lichtbildausweis bei sich tragen, 
 5. eine Bestattung oder Beisetzung entgegen § 7 Absatz 1 Sätze 1 und 2 der Gemeindeverwaltung 

nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 
 6. ohne Zustimmung der Gemeindeverwaltung den Vorschriften über die Sargpflicht in § 14 Absatz 

1 zuwiderhandelt, 
 7. entgegen § 21 Absatz 1 Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen wie Grabeinfassungen auf 

dem Friedhof ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Friedhofsträgers errichtet oder verän-
dert, 

 8. entgegen § 21 Absatz 2 Grabmale oder sonstige Anlagen nicht in verkehrssicherem Zustand 
erhält, 

 9. entgegen § 25 Absatz 1 ohne Zustimmung der Gemeindeverwaltung Grabmale oder sonstige 
bauliche Anlagen wie Grabeinfassungen entfernt, 

 10. entgegen § 26 Absatz 1 Grabstätten nicht herrichtet oder unterhält, 
 11. entgegen § 26 Absatz 6 Pflanzenschutz- oder Unkrautbekämpfungsmittel verwendet; 
 12. entgegen § 26 Absatz 7 nicht biologisch abbaubare Werkstoffe, insbesondere Kunststoffe, ver-

wendet oder so beschaffenes Zubehör oder sonstigen Abraum oder Abfall nicht vom Friedhof 
entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 1.000,- Euro geahndet werden. 
 

§ 33 
Inkrafttreten 

 
Die Friedhofssatzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofsatzung 
vom 19. Dezember 2003 – in der zurzeit geltenden Fassung - außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Friedhofssatzung der Gemeinde Waldfeucht  wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen der vorstehenden Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Waldfeucht, den 10. Juli 2019 
Gemeinde Waldfeucht 
Der Bürgermeister 
Schrammen 
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Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Waldfeucht 
vom 9. Juli 2019 

 
Präambel 
Aufgrund des § 4 des Gesetzes über das Bestattungswesen für das Land Nordrhein-Westfalen (BestG 
NRW) vom 17. Juni 2003 (GV.NRW. S. 313), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Juli 2014 (GV.NRW. S. 
405), und § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO.NRW.) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. 
April 2019  (GV.NRW. S. 90) und der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712/SGV.NRW. 610, zuletzt geändert durch Arti-
kel 19 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Gemeinde Waldfeucht am 9. 
Juli 2019 folgende Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
Allgemeine Vorschriften 

 

Für die Benutzung und Unterhaltung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen werden Gebühren nach Maßga-
be dieser Gebührensatzung erhoben. 
 

§ 2 
Reihengräber 

 

Für die Abgabe 
 
a) eines Reihengrabes zur Bestattung von 

Personen bis zu 5 Jahren, bei Tot- und Fehlgeburten 
sowie bei aus Schwangerschaftsabbrüchen stammenden 
wird eine Gebühr von 
 

 
 
 

75,00 Euro, 

b) eines Reihengrabes/Wiesenreihengrabes/anonymen 
Reihengrabes (Erdbestattung) zur Bestattung einer Person 
über 5 Jahren wird eine Gebühr von 
 

 
 

220,00 Euro, 

c) eines Reihengrabes/Wiesenreihengrabes/anonymen 
Reihengrabes (Urnenbestattung) wird eine Gebühr von 
 

 
75,00 Euro, 

d) eines Grabplatzes auf einem Aschestreufeld 
wird eine Gebühr von 
 

 
75,00 Euro, 

erhoben. 
 

§ 3 
Wahlgräber 

 

(1) Die Gebühr für die Verleihung/Erneuerung des Nutzungsrechts an einem Wahlgrab/Wiesenwahlgrab 
(Erdbestattung) für die Dauer von 30 Jahren beträgt: 

 a) für ein Einzelgrab 800,00 Euro, 
 b) für ein Doppelgrab 1.600,00 Euro. 
 Bei einer Beisetzung einer Urne in ein Wahlgrab für Erdbestattung verkürzt sich die Dauer des Nut-

zungsrechts auf 25 Jahre, die Gebühr verändert sich nicht. 
 

(2) Für die Verlängerung des Nutzungsrechts an einem Wahlgrab/Wiesenwahlgrab (Erdbestattung) beträgt 
die Gebühr je angefangenem Monat bis zum Ablauf der Ruhefrist 

 a) für ein Einzelgrab 2,22 Euro, 
 b) für ein Doppelgrab 4,44 Euro. 

 
(3) Für die Verlängerung des Nutzungsrechts an einem Wahlgrab/Wiesenwahlgrab (Erdbestattung) bei 

einer Beisetzung einer Urne beträgt die Gebühr je angefangenem Monat bis zum Ablauf der Ruhefrist 
 a) für ein Einzelgrab 2,67 Euro, 
 b) für ein Doppelgrab 5,33 Euro. 
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(4) Für die Erneuerung des Nutzungsrechts an einem Wahlgrab/Wiesenwahlgrab nach Ablauf der Ruhe-

frist beträgt die Gebühr 
 a) für ein Einzelgrab 

für 10 Jahre  
für 15 Jahre 
für 20 Jahre 
für 30 Jahre 

 
266,50 Euro, 
400,00 Euro, 
533,00 Euro, 
800,00 Euro, 

 b) für ein Doppelgrab 
für 10 Jahre 
für 15 Jahre  
für 20 Jahre 
für 30 Jahre 

 
533,00 Euro, 
800,00 Euro, 

1.066,00 Euro, 
1.600,00 Euro. 

 
§ 4 

Urnenbeisetzungen 
 
(1) Die Gebühr für die Verleihung/Erneuerung des Nutzungsrechts an einem Urnen-

wahlgrab (Urnenwand, Doppelwahlgrab) für die Dauer von 25 Jahren beträgt 
 

 
1.500,00 Euro. 

(2) Für die Verlängerung des Nutzungsrechts an einem Urnenwahlgrab (Urnenwand, 
Doppelgrab) beträgt die Gebühr je angefangenem Monat bis zum Ablauf der Ruhe-
frist 
 

 
 

5,00 Euro. 

(3) Die Gebühr für die Verleihung des Nutzungsrechts an einem Wiesenwahlgrab für die Dauer von 25 
Jahren beträgt: 

 a) für ein Einzelgrab 210,00 Euro, 
 b) für ein Doppelgrab 

 
420,00 Euro. 

(4) Für die Verlängerung des Nutzungsrechts an einem Wiesenwahlgrab bis zum Ablauf der Ruhefrist be-
trägt die Gebühr je angefangenem Monat 

 a) für ein Einzelgrab 0,70 Euro, 
 b) für ein Doppelgrab 1,40 Euro. 
 

§ 5 
Bestattungsgebühren 

 
(1) Die Gebühren für die Anlegung eines Grabes betragen: 
 a) bei Personen bis zu 5 Jahren, bei Tot- und Fehlgeburten sowie bei aus 

Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchten 
 

100,00 Euro, 
 b) bei Personen über 5 Jahren 471,00 Euro, 
 c) bei Urnenbestattungen/Verstreuen Aschefeld 

 
82,00 Euro. 

(2) Bei Beerdigungen freitags nachmittags und samstags morgens erhöhen sich die Beerdigungsgebühren 
 a) bei Personen bis zu 5 Jahren, bei Tot- und Fehlgeburten, bei aus Schwanger-

schaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchten sowie bei Urnenbestattun-
gen/Beisetzung Aschestreufeld um 

 
 

51,00 Euro, 
 b) bei Personen über 5 Jahren um 102,00 Euro. 
 

§ 6 
Grabpflege 

 
(1) Für die Pflege der Wiesengräber, anonymen Gräber sowie des Aschestreufeldes werden für die Zeit 

der Ruhefrist folgende Gebühren erhoben: 
 Wiesenreihengrab Erdbestattung 

Wiesenreihengrab Erdbestattung anonym 
Wiesenwahlgrab Einzel Erdbestattung 
Wiesenwahlgrab Einzel Erdbestattung (Beisetzung einer Urne) 
Wiesenwahlgrab Doppel Erdbestattung 
Wiesenwahlgrab Doppel Erdbestattung (Beisetzung einer Urne) 
 
 
 

1.240,00 € 
1.090,00 € 
1.240,00 € 
1.033,00 € 
2.480,00 € 
2.066,00 € 
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Wiesenreihengrab Urne 
Wiesenreihengrab anonym Urne 
Wiesenwahlgrab Einzel Urne 
Wiesenwahlgrab Doppel Urne 
 
Aschestreufeld 
 

450,00 € 
346,00 € 
450,00 € 
900,00 € 

 
346,00 € 

(2) Für die Verlängerung der Pflege der Wiesengräber bis zum Ablauf der Ruhefrist beträgt die Gebühr je 
angefangenem Monat für 

 a) ein Wiesenwahlgrab Einzel Erdbestattung 
bei Belegung mit einer Urne 

3,44 € 
3,44 € 

 b) ein Wiesenwahlgrab Doppel Erdbestattung 
bei Belegung mit einer Urne 

6,89 € 
6,89 € 

 c) ein Wiesenwahlgrab Einzel Urne 1,50 € 
 d) ein Wiesenwahlgrab Doppel Urne 

 
3,00 € 

(3) Für die Pflege der frei werdenden Grabflächen bei Einebnung vor Ablauf der Ruhefrist 
beträgt die Gebühr je angefangenem Monat für jede Grabstelle bis zum Ablauf der Ru-
hefrist 

 
 

3,00 €. 
 

§ 7 
Einebnen eines Grabes 

 
Die Gebühren für das Einebnen eines Grabes betragen: 
a) auf den Friedhöfen in Haaren und Braunsrath 

für ein Einzelwahl- bzw. Reihengrab 
für ein Doppelwahlgrab 
 

 
93,00 Euro, 

186,00 Euro, 

b) auf den Friedhöfen Waldfeucht, Bocket und Obspringen 
für ein Einzelwahl- bzw. Reihengrab 
für ein Doppelwahlgrab 

 
222,00 Euro, 
444,00 Euro. 

 
§ 8 

Sonstige Gebühren 
 
(1) Die Gebühren für die Aufnahme und Aufbahrung eines Verstorbenen in einer Leichenhalle bis zur 

Bestattung betragen: 
 a) für die ersten 4 Werktage pauschal 
  aa) Leichenhallen Braunsrath, Bocket, Obspringen 30,00 Euro, 
  ab) Leichenhallen Haaren und Waldfeucht 35,00 Euro, 
 b) für jeden darüber hinausgehenden Tag 

 
15,00 Euro. 

(2) Für die Benutzung der Leichenhalle zum Zwecke der Aufbahrung des Verstorbenen am Tage der 
Beisetzung und zur Abhaltung einer Trauerfeier werden folgende Gebühren erhoben: 

 a) für die Leichenhallen in Braunsrath, Bocket und Obspringen 33,00 Euro, 
 b) für die Leichenhallen in Haaren und Waldfeucht 

 
44,00 Euro. 

(3) Für die Beschaffung und für das Einsetzen der Gedenktafel auf Wiesengräbern für 
Erdbestattungen und Urnenbestattungen wird eine Gebühr von 

 
300,00 Euro 

 je Grabstätte erhoben. 
 

 

(4) Für die Erteilung der Erlaubnis zur Aufstellung von Grabmalen und/oder zur Anlage 
von Grabeinfassungen wird eine Verwaltungsgebühr von 

 
23,00 Euro 

 erhoben. 
 

 

(5) Die Erlaubnis zur Aufstellung eines einfachen Aluminium- oder Holzkreuzes ist gebührenfrei. 
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§ 9 
Umbettungen und Ausgrabungen 

 
(1) Für auf Antrag erteilte Ausgrabungsgenehmigungen wird die Verwaltungsgebühr nach der entspre-

chenden Tarifstelle der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung zum Gebührengesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben. 

(2) Wird durch die Umbettung die Anlegung eines neuen Grabes erforderlich, so ist die Gebühr nach § 5 
Abs. 1 zusätzlich zu entrichten. 

(3) Die Kosten der eigentlichen Umbettung sind vom Antragsteller unmittelbar dem Leichenbestatter zu 
erstatten. 

 
§ 10 

Gebührenpflichtige 
 
(1) Zur Zahlung der Gebühren sind verpflichtet: 
 a) in den Fällen der Abgabe eines Reihengrabes der Bestattungspflichtige, 
 b) in den Fällen der Verleihung des Nutzungsrechts an einem Wahlgrab der Nutzungsberechtigte, 
 c) in den Fällen der §§ 8 Abs. 5 und 9 der Empfänger der Genehmigung bzw. Erlaubnis. 
 

§ 11 
Fälligkeit 

 
Die Gebühren werden einen Monat nach Zugang des Gebührenbescheides fällig. 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Die Friedhofsgebührensatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Fried-
hofsgebührensatzung vom 19. Dezember 2003 – in der zurzeit geltenden Fassung - außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Waldfeucht wird hiermit öffentlich bekanntge-
macht. 
 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen der vorstehenden Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Waldfeucht, den 10. Juli 2019 
Der Bürgermeister 
Schrammen 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Bezirksregierung Köln 
Dezernat 33 
-Ländliche Entwicklung, Bodenordnung- 

50667 Köln, den 11.07.2019 
Zeughausstraße 2-10 

Telefon: 0221 / 147 - 2033 
 

Flurbereinigung Gangelt I  
Az.: 33.43 -14 06 2- 

2. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung 
mit Überleitungsbestimmungen 

 

In dem Flurbereinigungsverfahren Gangelt I, Kreis Heinsberg, regeln die vorläufige Besitzeinweisung vom 
15.06.2016 mit den Überleitungsbestimmungen sowie die 1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitz-
einweisung vom 09.07.2018 den Übergang von Besitz und Nutzung von den Einlageflächen auf die damals 
geplanten Abfindungsflächen. 
Zwischenzeitlich wurden Änderungen der geplanten Abfindungen erforderlich. Die neue Planung der Abfin-
dungen ist nun erarbeitet. 
 
In der Flurbereinigung Gangelt I wird hiermit die 2. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung 
für sämtliche Änderungen der geplanten Abfindungen zum Flurbereinigungsplan gegenüber denjenigen aus 
dem Jahr 2018 angeordnet [§ 65 des Flurbereinigungsgesetzes – FlurbG – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 
2794)]. 
 
Die mit Datum vom 15.06.2016 erlassenen Überleitungsbestimmungen bleiben im Wesentlichen unverän-
dert. 
1. Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde, gehen der Besitz, die Verwaltung und die Nut-

zung der geänderten neuen Grundstücke mit den in den Überleitungsbestimmungen vom 15.06.2016 
bestimmten Zeitpunkten auf die neuen Empfänger mit der Maßgabe über, dass an die Stelle des Jah-
res 2016 das Jahr 2019 und an die Stelle des Jahres 2017 das Jahr 2020 tritt. Die bisherigen Besitz-, 
Verwaltungs- und Nutzungsrechte an den alten Grundstücken erlöschen zu den gleichen Zeitpunkten. 
Die Aberntung und Räumung der bisherigen Grundstücke muss zu diesen Zeitpunkten beendet sein. 
Die sonstigen Rechtsverhältnisse, insbesondere die Eigentumsrechte, bleiben unverändert. 
 

2. Die 2. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung mit Gründen und die erlassenen Über-
leitungsbestimmungen vom 15.06.2016 liegen zur Einsichtnahme für die Beteiligten einen Monat lang 
während der Besuchszeiten aus bei 

 a) der Gemeindeverwaltung Gangelt, Zimmer 201/202, Burgstr. 10, 52538 Gangelt, 
 b) der Gemeindeverwaltung Selfkant, Zimmer 33, Am Rathaus 13, 52538 Selfkant, 
 c) der Stadtverwaltung Linnich, Zimmer 204, Rurdorfer Str. 64, 52441 Linnich, 
 d) der Stadtverwaltung Baesweiler, Zimmer 302, Mariastr. 2, 52499 Baesweiler, 
 e) der Bezirksregierung Köln, Dienstgebäude Aachen, Zimmer 2092, Robert-Schuman-Straße 51, 

52066 Aachen. 
 Die Monatsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung der 2. Ergänzungsan-

ordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung. 
 

3. Innerhalb von drei Monaten, vom ersten Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieses Verwaltungs-
aktes an gerechnet, können mangels einer Einigung zwischen den Vertragspartnern folgende Festset-
zungen bei der Bezirksregierung Köln -Dezernat 33- beantragt werden: 

 a) angemessene Verzinsung einer evtl. vom Eigentümer zu leistenden Ausgleichszahlung durch den 
Nießbraucher (§ 69 S. 2 FlurbG), 

 b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleich infolge eines eventuel-
len Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Abs. 1 FlurbG), 

 c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernis der Bewirtschaftung des neu-
en Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG). 

 Die Anträge zu 3a) und 3b) können von den beiden Vertragspartnern, der Antrag zu 3c) kann nur vom 
Pächter gestellt werden (§ 71 FlurbG). 
 

4. Die Grenzen der von den Änderungen betroffenen neuen Grundstücke sind in die Örtlichkeit übertra-
gen und durch dauerhafte Grenzzeichen abgemarkt worden. Die neue Feldeinteilung wurde den be-
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troffenen Beteiligten am 04.07.2019, am 05.07.2019 und in der Zeit vom 08.07.2019 bis 10.07.2019 
erläutert und auf Antrag in der Örtlichkeit angezeigt. Es wird darauf hingewiesen, dass verlorengehen-
de Grenzzeichen nicht wiederhergestellt werden. 

 
Gründe 
Der Erlass dieser 2. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung ist gemäß 
§ 65 FlurbG zulässig und gerechtfertigt, um die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand durchzufüh-
ren. 
 
Aufgrund von Anträgen einzelner Beteiligter und zur Behebung von Einwendungen gegen den 1. Entwurf 
des Flurbereinigungsplanes sind Anpassungen der beabsichtigten Zuteilungen notwendig geworden. 
 
Dies dient dem Interesse von Beteiligten und dem öffentlichen Interesse. Um eine ordnungsgemäße Weiter-
bewirtschaftung der von den Änderungen betroffenen Grundstücke zu gewährleisten, entspricht es dem 
pflichtgemäßen Ermessen der Flurbereinigungsbehörde, die betroffenen Beteiligten bereits vor Unanfecht-
barkeit des Flurbereinigungsplanes in den Besitz der neuen geänderten Grundstücke einzuweisen. 
 
Die Voraussetzungen für den Erlass dieser 2. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung lie-
gen vor, da es im öffentlichen Interesse und im überwiegenden Interesse von Beteiligten liegt, die durch den 
Bau der B 56n verursachten landeskulturellen Schäden durch Neuordnung des betroffenen Grundbesitzes 
möglichst schnell zu beheben. Zudem sind die Grenzen der geänderten neuen Grundstücke in die Örtlich-
keit übertragen worden, endgültige Nachweise für Fläche und Wert liegen vor und das Verhältnis der Abfin-
dung zu dem von jedem Beteiligten Eingebrachten steht fest.  
 
Die von den Änderungen betroffenen Teilnehmer erhielten einen sie betreffenden Nachweis über die neue 
Feldeinteilung. Die Nachweise über die neue Feldeinteilung lagen zur Einsichtnahme für die betroffenen 
Beteiligten offen und wurden ihnen erläutert. Die neue Feldeinteilung wurde den Beteiligten auf Wunsch an 
Ort und Stelle angezeigt. 
 
Die Zulässigkeit des Erlasses der Überleitungsbestimmungen folgt aus den §§ 65 Abs. 2 und 62 Abs. 2 
FlurbG. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Gangelt I ist zu den Überleitungsbe-
stimmungen gehört worden. Die in Ziffer 3 aufgeführten Anträge entsprechen den §§ 69 - 71 FlurbG. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen Bekanntmachung Wi-
derspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der 
 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 Köln 
 
oder zur Niederschrift bei der 
 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, Robert-Schuman-Str. 51, 52066 Aachen 
 
unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen.  
 
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektroni-
scher Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brk.sec.nrw.de. 
 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach 
dem De-Mail-Gesetz erhoben werden.  
Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk-nrw.de-mail.de.  
 
Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren Verschulden dem 
Vollmachtgeber zugerechnet werden. 
 
Anordnung der sofortigen Vollziehung 
Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 
686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.07.2018 (BGBl. I S. 1151), wird die sofortige Vollziehung des 
vorgenannten Verwaltungsaktes angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen den Verwaltungsakt 
keine aufschiebende Wirkung haben. 
 

mailto:poststelle@brk.sec.nrw.de
mailto:poststelle@brk-nrw.de-mail.de
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Gründe 
Es liegen auch die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen Vollziehung der 2. Ergänzungsanord-
nung zur vorläufigen Besitzeinweisung gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO vor. 
 
Nach dieser Vorschrift kann die sofortige Vollziehung angeordnet werden, wenn sie im öffentlichen Interesse 
oder im überwiegenden Interesse von Beteiligten liegt. Die bereits oben dargelegten Gründe einer vorläufi-
gen Besitzregelung rechtfertigen zugleich den Sofortvollzug.  
Insbesondere liegt es im öffentlichen Interesse und im überwiegenden Interesse von Beteiligten, die durch 
den Bau der B 56n verursachten landeskulturellen Schäden durch Neuordnung des betroffenen Grundbesit-
zes möglichst schnell zu beheben.  
Dabei kann eine Anpassung der Besitzlage im Hinblick auf die ineinandergreifenden Besitzregelungen nur 
gleichzeitig für alle Beteiligten des Flurbereinigungsverfahrens gemeinsam verfügt werden.  
Jede Verzögerung des Besitzübergangs würde einen Zeitverlust von mindestens einem Jahr bedeuten, da 
der Besitzübergang wirtschaftlich sinnvoll nur im Herbst stattfinden kann. Diese allgemeinen Vollziehungsin-
teressen überwiegen das Interesse von Widerspruchsführern an der aufschiebenden Wirkung der von ihnen 
möglicherweise eingelegten Rechtsbehelfe. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- beantragt werden bei dem 
 

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 
-  9a Senat (Flurbereinigungsgericht) - 

Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
 
Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann auch durch Übertragung eines elektro-
nischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Doku-
ment muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur der verantwortenden Personen versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert 
und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-
ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Hinweise: 

 Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren Verschulden 
dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 

 Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de  
 
 
(LS) 

Im Auftrag 
gez. Rombey 
Regierungsvermessungsdirektorin 

 
 
Hinweise: 
Der vorstehende Text der 2. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung mit Gründen sowie die Überleitungsbestimmungen 
können auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln eingesehen werden: 
www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/gangelt_eins 
 
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf 
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